
 
 

Planverfahren zur Aufstellung  
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10  

„Photovoltaikanlage  
auf der Deponie der USUM GmbH“  

der Gemeinde Karsdorf 

 
umweltrelevante 

Stellungnahmen der Fachbehörden  
aus dem Verfahrensschritt der frühzeitigen Beteiligung  

gem. § 4 (1) BauGB 
 
 

 



eMail

Betreff: VBP Nr. 10 Karsdorf 03.04.2024 14:19:02
An: "'info@meiplan.de'" <info@meiplan.de>
Von: Mike.Bauer@lvwa.sachsen-anhalt.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 BauGB
Hier: Stellungnahme der Oberen Immissionsschutzbehörde

Aus der Sicht der Oberen Immissionsschutzbehörde bestehen zum o.g. Bebauungsplanes der 
Gemeinde Karsdorf keine Bedenken, da in der Regel durch Photovoltaikanlagen nicht mit 
schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Luftschadstoffen, Gerüchen oder relevantem Lärm 
zu rechnen ist.
Grundsätzliche Belange der Oberen Immissionsschutzbehörde werden daher nicht berührt. Bei PV-
Freiflächenanlagen handelt es sich um immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftige 
Anlagen i.S. der §§ 22 ff. Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Zuständig für die Belange 
des Immissionsschutzes (z.B. Geräusche der Wechselrichter und Blendung durch die Oberflächen 
der Solarelemente) ist die Untere Immissionsschutzbehörde. Daher wird in diesem Zusammenhang 
auf die Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde verwiesen. Im Kapitel 11.1 der 
Begründung zum Bebauungsplan sind zudem entsprechende Erläuterungen zu 
immissionsschutzrechtlichen Belangen enthalten.
Eine Ausnahme bilden die Transformatoren ab einer Nennspannung von 1.000 Volt, die als 
Niederfrequenzanlagen in den Anwendungsbereich der Verordnung über elektromagnetische 
Felder (26. BImSchV) fallen. Zuständig ist hier die Obere Immissionsschutzbehörde (LVwA 
Sachsen- Anhalt). Schädliche Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder können bei 
Transformatoren von PV- Freiflächenanlagen zumeist ausgeschlossen werden, da der 
Einwirkungsbereich mit nur einem Meter um die Trafo- Einhausung eng begrenzt ist und somit 
keine Orte betroffen sind, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt 
sind. Zur Beurteilung der Geräusche reicht in der Regel die Angabe der Schallleistungspegel der 
Transformatoren aus.

Mike Bauer
Referat Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfungen

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Dessauer Straße 70
06118 Halle (Saale)

Tel.: 0345 514 2194
Fax: 0345 514 2512

Sachsen-Anhalt

#moderndenken 

Vorhaben:
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 "Photovoltaikanlage auf der 
Deponie der USUM GmbH" der Gemeinde Karsdorf 

Stadt: Karsdorf , Unstrut [Unstruttal]

Ortsteil:

Landkreis: Burgenlandkreis

Aktenzeichen: 21102/02-4547/2024.vBP

Kurzbezeichnung:
Karsdorf , Unstrut [Unstruttal]-4547/2024.vBP-PVA auf der Deponie der USUM 
GmbH



eMail

Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 
"Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM 
GmbH" der Gemeinde Karsdorf

21.03.2024 07:13:30

An: "info@meiplan.de" <info@meiplan.de>
Von: Anja.Scholz@lvwa.sachsen-anhalt.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersende ich Ihnen die Stellungnahme des Referates 407 zu dem o. g. Bebauungsplan:

Westlich grenzt das Plangebiet an das Natura-2000-Gebiet „Trockenhänge bei Steigra“ 
(FFH0273LSA, DE 4735 306). Das Natura 2000-Gebiet ist Bestandteil der Landesverordnung 
(N2000–LVO LSA). Darüber hinaus liegt das Plangebiet im Landschaftsschutzgebiet „Unstrut-
Triasland“ (LSG0040BLK). Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den hier 
benannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan vertritt die Naturschutzbehörde des 
Burgenlandkreises.

Hinweis:
Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht sind zu beachten. Ich verweise in diesem 
Zusammenhang insbesondere auf § 19 BNatSchG i. V. m. dem Umweltschadensgesetz (vom 10. 
Mai 2007, BGBl. Teil I S. 666) sowie auf die §§ 44 und 45 BNatSchG.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Scholz

--
Anja Scholz
Referat Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Dessauer Straße 70
06118 Halle (Saale)

Tel.: (0345) 514 2615
Fax: (0345) 514 2118
E-Mail: anja.scholz@lvwa.sachsen-anhalt.de
Internet: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-
entwicklung/

Sachsen-Anhalt
#moderndenken



eMail

Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 
"Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM 
GmbH" der Gemeinde Karsdorf

26.03.2024 10:35:15

An: "info@meiplan.de" <info@meiplan.de>
Von: Julia.Gerlach@lvwa.sachsen-anhalt.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Sehr geehrte Frau Dumjahn,

ich teile Ihnen als Träger öffentlicher Belange mit, dass für das Vorhaben „Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan Nr. 10 "Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM GmbH" der Gemeinde Karsdorf“ 
keine wahrzunehmenden Belange in Zuständigkeit des Referats 404 – Wasser – berührt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

--
Julia Gerlach
Referat Wasser
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Dessauer Straße 70
06118 Halle (Saale)

Tel. : +49 345  514  2123
E-Mail: Julia.Gerlach@lvwa.sachsen-anhalt.de
Internet: www.sachsen-anhalt.de

Sachsen-Anhalt
#moderndenken
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Gemeinde Karsdorf über 

Verbandsgemeinde Unstruttal 

Markt 1 

06632 Freyburg/Unstrut 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 „Photovoltaikanlage auf der 

Deponie der USUM GmbH“ der Gemeinde Karsdorf, Landkreis Burgen-

landkreis 

Hier: Landesplanerische Hinweise 

 

Vorgelegte Unterlagen: Vorentwurf, Stand Dezember 2023  

 

 

Der obersten Landesentwicklungsbehörde wurden am 04.03.2024 die o.g. 

Unterlagen der Gemeinde Karsdorf im Rahmen der Behördenbeteiligung 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur landesplanerischen Abstimmung vorgelegt. 

 

Ziel dieser Planung der Gemeinde Karsdorf ist es, innerhalb des Geltungsbe-

reichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Errichtung einer großflächigen Photovoltaik-

Freiflächenanlage zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auf dem 

abgedeckten Deponiekörper der Deponie „Kalksteintagebau 1 Karsdorf“ zu 

schaffen. Die Flächen des Deponiekörpers befinden sich innerhalb des Be-

triebsgeländes der USUM GmbH und an der nordöstlichen Grenze des Ge-

meindegebietes Karsdorf. Der Deponiekörper erstreckt sich auf Flächen der 

angrenzenden Gemeinde Steigra sowie auf Flächen der Gemeinde Karsdorf.  

Das Bebauungsplangebiet umfasst eine Fläche von ca. 8,0 ha.  

 

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Karsdorf weist 

das Plangebiet als Flächen für die Landwirtschaft aus. Eine Änderung des 

FNP im Parallelverfahren ist nicht geplant; der vorhabenbezogene Bebau-

ungsplan soll als vorzeitiger Bebauungsplan entwickelt werden.  

Halle, 11.04.2024 

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht: 

E-Mail vom 04.03.2024, Büro 

Meiplan 

Mein Zeichen/ 

Meine Nachricht: 

24-20221-11190/1 

Bearbeitet von:  

Hr. Lehmann 

Tel.: +49 345 6912-810 

E-Mail:  

mike.lehmann@sachsen-

anhalt.de 

 

 

 

 

 
Besucheranschrift: 
Referat 24 
Sicherung der 
Landesentwicklung  
  
Neustädter Passage 15 
06122 Halle (Saale) 
 
poststelle-mid@sachsen-
anhalt.de 
Internet: 
https://www.mid.sachsen-
anhalt.de 

 

 
 

Ministerium für 
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Als für die landesplanerische Abstimmung ebenso wie für die Feststellung der Raumbedeutsam-

keit von Planungen, Maßnahmen und Vorhaben gemäß dem Landesentwicklungsgesetz Sach-

sen-Anhalt (LEntwG LSA) zuständige oberste Landesentwicklungsbehörde stelle ich nach Prü-

fung der vorgelegten Planunterlagen zunächst fest, dass es sich bei dem vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 10 „Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM GmbH“ der Gemeinde 

Karsdorf um eine raumbedeutsame Planung handelt, welche der landesplanerischen Abstim-

mung gemäß § 13 LEntwG LSA in Form einer landesplanerischen Stellungnahme bedarf. 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 des Raumordnungsgesetzes (ROG) sind raumbedeutsame Planungen 

und Maßnahmen: Planungen einschließlich der Raumordnungspläne, Vorhaben und sonstige 

Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung oder 

Funktion eines Gebietes beeinflusst wird, einschließlich des Einsatzes der hierfür vorgesehenen 

öffentlichen Finanzmittel. Die Raumbedeutsamkeit der vorgelegten Planungen ergibt sich aus der 

Lage und der Größe des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes von ca. 8,0 ha, aus der vorge-

sehenen Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes für „Photovoltaikanlage“ (PVFA) und den 

damit verbundenen Auswirkungen auf die für den betroffenen Bereich planerisch gesicherten 

Raumfunktionen. 

 

Die landesplanerische Abstimmung gemäß § 13 Abs. 2 LEntwG LSA werde ich in Form einer 

landesplanerischen Stellungnahme zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans vor-

nehmen. Zu den mir nach dem Planungsstand des Vorentwurfs vorgelegten Unterlagen erteile ich 

zunächst die nachfolgenden landesplanerischen Hinweise. Ich behalte mir vor, im Zuge der (spä-

teren) landesplanerischen Stellungnahme ggf. auch auf bisher noch nicht aufgeführte Raumbe-

lange Bezug zu nehmen, soweit dies für die landesplanerische Abstimmung geboten ist. 

 

Gemäß § 4 Abs. 1 ROG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher 

Stellen die Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze und sonstige Erfordernisse 

der Raumordnung in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. 

 

Der vorgelegten Bauleitplanung sind die Erfordernisse der Raumordnung des Landesentwick-

lungsplans 2010 des Landes Sachsen-Anhalt (LEP-LSA 2010) und des Regionalen Entwicklungs-

plans für die Planungsregion Halle 2010 (REP Halle 2010) sowie der Planänderung zum REP 

Halle 2023 zugrunde zu legen.  

 

Der seit dem 12.03.2011 wirksame LEP-LSA 2010 enthält die landesbedeutsamen Ziele und 

Grundsätze der Raumordnung zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung der nachhaltigen Raum-
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entwicklung des Landes Sachsen-Anhalt. Laut Überleitungsvorschrift in § 2 Satz 1 der Verord-

nung über den LEP-LSA 2010 gelten die Regionalen Entwicklungspläne für die Planungsregionen 

fort, soweit sie den in der Verordnung festgelegten Zielen der Raumordnung nicht widersprechen. 

 

Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat mit Beschluss vom 08.03.2022 die Einleitung des Ver-

fahrens zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans Sachsen-Anhalt beschlossen. Am 

22.12.2023 hat die Landesregierung den ersten Entwurf zur Neuaufstellung des Landesentwick-

lungsplans Sachsen-Anhalt beschlossen und zur Beteiligung der Öffentlichkeit, der in ihren Be-

langen berührten öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts freigegeben. Auf die nach-

folgenden Hinweise zum Aufstellungsverfahren wird verwiesen.  

 

Die Regionale Planungsgemeinschaft Halle hat als Träger der Regionalplanung die Planände-

rung des REP Halle 2010 in der Fassung vom 22.08.2023 in Anpassung an den LEP-LSA 2010 

aufgestellt (REP Halle 2010 / PÄ 2023). Dieser Plan ist seit seiner Bekanntmachung am 

15.12.2023 wirksam. 

Zudem hat die Regionale Planungsgemeinschaft Halle den Sachlichen Teilplan „Zentrale Orte, 

Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge sowie großflächiger Einzelhandel für die Pla-

nungsregion Halle“ erarbeitet, der am 12.12.2019 genehmigt und mit seiner Bekanntmachung am 

28.03.2020 wirksam geworden ist. 

Ich weise darauf hin, dass die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Hal-

le am 28.11.2023 die Aufstellung des Sachlichen Teilplans „Erneuerbare Energien für die Pla-

nungs-region Halle“ beschlossen hat. In diesem Zusammenhang wurde die Konzeption und Krite-

rienkatalog für den Belang Windenergienutzung erarbeitet. 

 

Die Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle ist grundsätzlich in Bezug auf 

die in Aufstellung befindlichen Ziele der Regionalplanung als sonstige Erfordernisse der Raum-

ordnung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG als Träger öffentlicher Belange für die Abgabe der Stel-

lungnahme zuständig und zu beteiligen. 

 

Die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien entspricht den landesplanerischen Zielstellun-

gen im Land Sachsen-Anhalt. Gemäß Ziel Z 103 des LEP-LSA 2010 ist sicher zu stellen, dass 

Energie stets in ausreichender Menge, kostengünstig, sicher und umweltschonend in allen Lan-

desteilen zur Verfügung steht. Dabei sind insbesondere die Möglichkeiten für den Einsatz erneu-

erbarer Energien auszuschöpfen und die Energieeffizienz zu verbessern. Darüber hinaus soll die 

Energieversorgung des Landes Sachsen-Anhalt im Interesse der Nachhaltigkeit auf einem öko-

nomisch und ökologisch ausgewogenen Energiemix beruhen (LEP-LSA 2010, G 75). Diesen 

raumordnerischen Erfordernissen entspricht die vorliegende Planung.  



Seite 4/5 

 

 

Gemäß Grundsatz G 84 des LEP-LSA 2010 sollen PVFA vorrangig auf bereits versiegelten oder 

Konversionsflächen errichtet werden. Die Errichtung von PVFA auf landwirtschaftlich genutzter 

Fläche sollte weitestgehend vermieden werden (LEP-LSA 2010, G 85).  

Den übergebenen Unterlagen ist zu entnehmen, dass die Flächen des vorliegenden vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplans aufgrund der Vornutzung als Konversionsfläche einzustufen sind. Es 

handelt sich um Flächen des Deponiekörpers der ehemaligen Deponie „Kalksteintagebau 1 Kars-

dorf“, die sich aktuell noch in der abfallrechtlichen Überwachung befinden. Die Rekultivierung ist 

abgeschlossen. Die Flächen wurden in den letzten Jahren landwirtschaftlich durch den Anbau von 

Mais ausschließlich als nachwachsender Rohstoff für die Erzeugung von Energie genutzt. Es er-

folgte kein Anbau von landwirtschaftlichen Produkten für die Nahrungsmittelverwendung. Die vor-

liegende Planung ist insofern mit den Grundsätzen G 84 und G 85 des LEP-LSA 2010 vereinbar. 

 

Im Hinblick auf PVFA bestimmt Ziel Z 115 LEP-LSA 2010, dass im Rahmen der landesplaneri-

schen Abstimmung dieser Anlagen insbesondere ihre Wirkung auf das Landschaftsbild, den Na-

turhaushalt und die baubedingte Störung des Bodenhaushaltes zu prüfen sind. Eine Auseinan-

dersetzung mit dem Ziel Z 115 LEP-LSA 2010 erfolgte in der vorliegenden Begründung (ansatz-

weise im Umweltbericht) nicht.  

 

Das Bebauungsplangebiet liegt innerhalb des im LEP-LSA 2010 unter Ziffer 4.2.4.1. Z 142 festge-

legten Vorranggebietes für Wassergewinnung Nr. IV. „Ziegelrodaer Plateau“. 

Vorranggebiete für Wassergewinnung sind Gebiete, die der Sicherung der öffentlichen Trinkwas-

serversorgung quantitativ und qualitativ dienen (LEP-LSA 2010, Z 141). Dem Schutz der Wasser-

vorräte für die Trinkwasserversorgung ist bei Entscheidungen über die Zulässigkeit von sonstigen 

Raumnutzungen der Vorrang einzuräumen. Entgegenstehende Vorhaben sind unzulässig (Be-

gründung zum Z 141). Im festgelegten Vorranggebiet für Wassergewinnung Nr. IV. „Ziegelrodaer 

Plateau“ befindet sich das Trinkwasserschutzgebiet Ziegelrodaer Forst. Die Sicherung des Vor-

ranggebietes ist erforderlich, um langfristig die öffentliche Trinkwasserversorgung ggf. aber auch 

den steigenden Bedarf der Industrie im südwestlichen Teil des Landes sicher zu stellen. 

 

Eine Auseinandersetzung mit den Erfordernissen der Raumordnung, insbesondere mit den Zielen Z 

115 und Z 142 erfolgte in der vorliegenden Begründung nur unzureichend. Zur Erarbeitung einer 

landesplanerischen Stellungnahme bitte ich um Vorlage überarbeiteter Unterlagen zum Entwurf. 

 

 Hinweis zum Verfahren der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans  

Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat mit Beschluss vom 08.03.2022 die Einleitung des Ver-

fahrens zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes Sachsen-Anhalt beschlossen. Am 
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22.12.2023 hat die Landesregierung den ersten Entwurf zur Neuaufstellung des Landesentwick-

lungsplanes Sachsen-Anhalt beschlossen und zur Beteiligung der Öffentlichkeit, der in ihren Be-

langen berührten öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts freigegeben. Das Beteili-

gungsverfahren ist am 12.04.2024 abgelaufen. Der bisherige Verfahrensstand kann unter 

www.landesentwicklungsplan-st.de eingesehen werden. 

 

 Hinweis auf das Raumordnungskataster 

Die oberste Landesentwicklungsbehörde führt entsprechend § 16 Abs. 1 LEntwG LSA das 

Raumordnungskataster (ROK) des Landes Sachsen-Anhalt, welches die raumbedeutsamen Pla-

nungen und Maßnahmen aller Ebenen und Bereiche im Land Sachsen-Anhalt nachweist. 

Auf Antrag stellen wir gern die Inhalte des ROK für die Planung bereit. Als Ansprechpartnerin 

steht Frau Hartmann (Tel.: 0345/6912-801) zur Verfügung. Die Abgabe der Daten erfolgt kosten-

frei in digitaler Form (Shape-Format, WGS 84). 

 

 

Mit dieser Stellungnahme wird den vorgeschriebenen Genehmigungs- und Zulassungsverfahren 

nicht vorgegriffen und es werden damit weder öffentlich-rechtliche noch privatrechtliche Zustim-

mungen und Gestattungen erteilt. 

 

Im Auftrag  

 

Lehmann 

Anlage: Rechtsgrundlagen 

 

Hinweise aus dem ROK (Angaben nachrichtlich): 

- tlw. LSG Unstrut/Triasland (vo. 1995) 

- tlw. NP Saale-Unstrut-Triasland (vo. 2000) 

- tlw. Senkungs- und Erdfallgebiet 

- tlw. Bauschutzbereich Sonderlandeplatz Laucha (5.000 m) 

http://www.landesentwicklungsplan-st.de/


Anlage 

 

Rechtsgrundlagen 

- Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 

3634), zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 

394) geändert 

- Windenergieflächenbedarfsgesetz vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353), das zuletzt durch 

Artikel 6 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist 

- Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) vom 23. April 2015 (GVBl. LSA 

S. 170), letzte berücksichtigte Änderung: Inhaltsübersicht, §§ 2 und 27 geändert, §§ 4a, 9a 

und Anlage neu eingefügt, § 23 neu gefasst durch Gesetz vom 14. Februar 2024 (GVBl. 

LSA S. 23) 

- Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 10. September 2013, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Februar 2024 (GVBl. LSA 

S. 22) 

- Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt (LEP-

LSA 2010) vom 16. Februar 2011, gültig ab 12.03.2011 (GVBl. LSA S. 160) 

- Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Halle (REP Halle 2010) vom 

21.12.2010 

- Sachlicher Teilplan „Zentrale Orte, Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge sowie 

großflächiger Einzelhandel“ für die Planungsregion Halle 2019 (STP Halle) vom 

28.03.2020 

- Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Halle in der Fassung der 

Planänderung vom 22.08.2023 (REP Halle 2010, PlÄ 2023), rechtswirksam seit dem 15. 

Dezember 2023 

 







eMail

Betreff: Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Photovoltaikanlage auf der De-ponie der USUM 
GmbH“ in der Gemeinde Steigra 15-2024

26.04.2024 09:40:14

An: "info@meiplan.de" <info@meiplan.de>
Von: Jost-Michael.Walter@lau.mwu.sachsen-anhalt.de
Priorität: Normal
Anhänge: 3

Fachliche Einschätzung des LAU zur 
Umsiedlung von Zauneidechsen_2023.pdf 

234.701 
Bytes

04.10.2023 
14:56:54

AW 15-2024 PVA auf der Deponie der USUM 
in Steigra.pdf 

1.364.397 
Bytes

26.04.2024 
08:40:13

AW 15-2024 B Plan PVA auf der Deponie der 
USUM GmbH Steigra_end.docx 

129.803 
Bytes

05.04.2024 
08:26:43

Ergänzend möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass diese Stellungnahme natürlich auch für den 

Bebauungsplan der Geminde Karsdorf gilt. Bezug Ihre Mail vom Montag, 4. März 2024 10:51.

Sehr geehrte Damen und Herren,

eingefügt erhalten Sie die Stellungnahme des Landesamtes für Umweltschutz für die Aufstellung 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM 

GmbH“ in der Gemeinde Steigra zu Ihrer Verwendung.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Jost-Michael Walter

--

Jost-Michael Walter

Dezernat 13

Justitiariat

Abteilung 1 Zentrale Dienste

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Reideburger Str. 47

06116 Halle (Saale)

Tel.: +49 345 5704 213

E-Mail: Jost-Michael.Walter@lau.mwu.sachsen-anhalt.de

Sachsen-Anhalt

#moderndenken









 

 

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt  

Postfach 200841  06009 Halle (Saale) 
 

  

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 

Ref. Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige 

Entwicklung 

z. Hd. Stephan Fiedler 

Dessauer Straße 70 

06118 Halle (Saale) 

 

Versand erfolgt per e-Mail 

 

 

 

 

Fachbereich 4 
Naturschutz 

 

 

Fachliche Einschätzung zur Umsiedlung von Zauneidechsen in Sachsen-Anhalt 

 

 

Sehr geehrter Herr Fiedler, 

Sie baten um eine Einschätzung zu den fachlichen Anforderungen bei der Um-

siedlung der streng geschützten Zauneidechse (Lacerta agilis) in Sachsen-

Anhalt.  

Nachfolgend erhalten Sie eine fachliche Einschätzung des Landesamtes für 

Umweltschutz Sachsen-Anhalt zu o.g. Fragestellung: 

Die Umsiedlung von Zauneidechsen (Lacerta agilis) wird regelmäßig im Vorfeld 

der Baufeldfreimachung bei Eingriffsvorhaben durchgeführt, um das Auslösen 

des Tötungstatbestandes (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) zu vermeiden und eine 

artenschutzrechtliche Zulässigkeit des jeweiligen Vorhabens zu gewährleisten. 

Das Tötungsverbot geht i.d.R. einher mit dem Verbot der Entnahme, Beschä-

digung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders ge-

schützter Tierarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG), welches hier jedoch nicht 

näher betrachtet wird. Bezüglich der Umsiedlung der streng geschützten Zau-

neidechse ergeben sich hohe fachliche Hürden. Grundsätzlich sollte eine Be-

einträchtigung von Populationen und Individuen der Art durch eine fachlich 

fundierte Planung vermieden werden. Die Umsiedlung von Populationen sollte 

dabei immer als Ultima Ratio betrachtet werden und nur bei unvermeidbaren 

Eingriffen in Zauneidechsenlebensräumen erfolgen (vgl. RUNGE et al. 2010, 

SCHNEEWEIß et al. 2014). 

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg und die artenschutzrechtliche Zuläs-

sigkeit einer Zauneidechsenumsiedlung ist das Vorhandensein einer geeigne-

ten Aussetzungsfläche, auf die die gefangenen Tiere umgesiedelt werden kön-

nen. Diesbezüglich geben SCHNEEWEIß et al. (2014) detaillierte fachliche Vor-
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gaben, die nach Einschätzung des LAU auch in Sachsen-Anhalt als Maßstab zur Anwendung 

kommen sollten. 

Bezüglich der eigentlichen Durchführung von Zauneidechsenumsiedlungen sind dem LAU keine 

einheitlichen, fachlichen und vor allem verbindlichen Vorgaben bekannt. Eine Landesvorgabe 

existiert zu diesem Themenkomplex bisher ebenfalls nicht. 

Das Ziel von Zauneidechsenumsiedlungen besteht darin, möglichst alle Individuen von den be-

troffenen Eingriffsflächen abzufangen, um eine bau- und betriebsbedingte Tötung von Individuen 

zu vermeiden (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Zwar ist ein vollständiges Abfangen von Eingriffsflä-

chen in der Regel nicht möglich, zur Erlangung der artenschutzrechtlichen Zulässigkeit sind aber 

alle zumutbaren und verhältnismäßigen Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen. Die artenschutz-

rechtliche Privilegierung in § 44 Abs.5 Nr. 1 BNatSchG gilt nur für den Fall, dass die Beeinträchti-

gung nicht durch anerkannte Methoden vermeidbar ist. 

Die Umsiedlung von Zauneidechsen muss folglich nach den besten methodischen Standards er-

folgen und zum Ziel haben, möglichst alle oder zumindest nahezu alle Individuen von der Ein-

griffsfläche abzufangen. 

Hinsichtlich der Dauer einer Umsiedlung besteht in der Fachwelt Konsens, dass diese mindes-

tens eine Aktivitätsperiode (Anfang März bis Oktober) umfassen sollte. RUNGE et al. (2010) führen 

dazu aus:  

„Die Umsiedlung selbst wird sich sicherlich über mehrere Aktivitätsperioden der Zauneidechsen 

erstrecken müssen, um ein möglichst vollständiges Abfangen zu ermöglichen. Daher ist damit zu 

rechnen, dass bis zum Abschluss der Maßnahme mehr als fünf Jahre vergehen können.“  

Auch LAUFER (2014) hält den Abfang über mindestens eine Aktivitätsperiode hinweg für „sinnvoll“. 

SCHNEEWEIß et al. (2014), die sich grundsätzlich an den Vorgaben in BLANKE (2010) orientieren, 

gehen davon aus, dass das Abfangen bei sehr großen Vorkommen und in gut strukturierten Le-

bensräumen mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Diese fachliche Einschätzung wird grundsätzlich 

durch das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt geteilt. In weniger strukturierten Flächen 

mit kleineren Zauneidechsenpopulationen (z.B. Deichkörper, bewirtschaftete Grünlandflächen 

ohne Sonderstrukturen) kann eine Zauneidechsenpopulation nach Einschätzung des LAU in 

Ausnahmefällen auch innerhalb eines Jahres erfolgreich umgesiedelt werden. 

Für den Erfolg einer Zauneidechsenumsiedlung müssen neben dem Vorhandensein geeigneter 

und zulässiger Aussetzungs-/Umsiedlungsflächen (vgl. SCHNEEWEIß et al. 2014) nach Einschät-

zung des LAU folgende Grundvoraussetzungen gewährleistet sein:  

 fundierte Sachverhaltsermittlung, spätestens im Vorjahr der Umsiedlung 

o Erfassung von Populationsgröße, Altersstruktur, Geschlechterverhältnis und Re-

produktionsstatus der Population (mind. 4 Begehungen zwischen April und Okto-

ber) 

o Verortung der gesichteten Tiere mittels GPS 

o Erfassung der Raumnutzung auf der Eingriffsfläche (Identifizierung von Teillebens-

räumen und Aktivitätsschwerpunkten) 

 Vorbereitung der Fangflächen durch streifenweise, motomanuelle (Freischneider) Mahd 

inkl. Mahdgutberäumung außerhalb der Aktivitätszeiten der Art; dabei abwechselnd ca. 

3 m breite Mahdstreifen, 1 m Vegetation stehen lassen; mind. 1 Wiederholungsmahd im 
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Mai/Juni; Belassen von Sonderstrukturen / Versteckplätzen; Einweisung durch Fachper-

sonal (Herpetolog*in) 

 Vollständiges Einzäunen der Abfangflächen mittels glatter Gewebefolie (UV-beständig, 

stark geneigt zur Außenseite der Abfangfläche, mind. 40 cm hoch über Bodenniveau, 

20 cm tief im Boden eingelassen); Stopprinnen oder Zaunüberfahrten an ggf. notwendigen 

Wegequerungen / künftigen Baustellenzufahrten; regelmäßiges Freistellen der Zaunau-

ßenseite durch motomanuelle Mahd; ggf. Fangeimer an Zauninnenseite; Instandhaltung 

des Fangzaunes bis zum Ende der Baumaßnahme 

 Zeitraum der Umsiedlung von April bis Mitte Oktober (eine gesamte Aktivitätsperiode) 

 Abfang möglichst aller adulten Individuen bis spätestens Ende Mai/Anfang Juni 

 Abfang geschlüpfter Jungtiere von Juli bis Mitte Oktober 

 mindestens 30 Fangtage (Termine) mit ganztägiger Präsenz (alternativ 60 halbe Tage) 

o Anzahl der Personen in Abhängigkeit von der Flächengröße und -Strukturierung 

(i.d.R. 1-2 ha/Person) 

o die Anzahl der o.a. Termine darf nicht durch einen höheren Personaleinsatz redu-

ziert werden 

o Einsatz von qualifiziertem Fachpersonal mit ausreichend Erfahrung und entspre-

chenden Referenzen in Bezug auf den Fang von Reptilien 

o Methodenset aus Handfang, Fangring, Schlingenfang, künstlichen Verstecken 

(mind. 20 Stück/ha), modifizierten Kleinsäugerfallen und ggf. Fangkreuzen mit 

Fangeimern  

o Fangeimer an Fangzäunen dürfen nur während der täglichen Präsenz geöffnet 

werden (sonst erhöhte Mortalität Zauneidechsen) 

 saubere und nachvollziehbare (tabellarische) Dokumentation der Umsiedlung mit Angabe 

von: 

o gefangene Tiere je Termin; Anzahl, Geschlecht, Alter 

o Anzahl, Alter und Geschlecht gesichteter (nicht gefangener Tiere) je Termin 

o Witterungsbedingungen zum Fangtermin (Temperatur, Bewölkung, Wind) 

o Anzahl eingesetzter Personen und Uhrzeiten zum jeweiligen Fangtermin 

o Anmerkungen zur Fitness der Tiere und Schwanzabwürfen 

o Benennung der Zielfläche, auf die Tiere gesetzt wurden 

 

Die o.a. Vorgaben resultieren aus der Biologie der Zauneidechse (vgl. BLANKE 2010) und den Er-

fahrungen des LAU mit Umsiedlungen dieser Art im Zusammenhang mit Eingriffsvorhaben. Die 

Anzahl der Fangtermine ergibt sich vor allem daraus, dass Individuen der Zauneidechse oft nur 

an wenigen Tagen im Jahr beobachtet werden können und immer nur ein kleiner Teil einer Popu-

lation gleichzeitig aktiv ist (vgl. BLANKE 2006, BLANKE 2010, SCHNEEWEIß et al. 2014) und demzu-

folge gefangen werden kann.  

Dabei ist anzumerken, dass die Umsiedlung in Abhängigkeit der Fangergebnisse auch deutlich 

über 30 Fangtermine in Anspruch nehmen kann. Die Anzahl der Termine ist daher einzelfallspezi-

fisch anhand der dokumentierten Ergebnisse (s.o.) durch einen Artexperten zu ermitteln. Das 

zwischenzeitliche Ausbleiben von Sichtungen an wenigen Fangterminen (z.B. 3 oder 5 Tagen) ist 

hingegen kein Nachweis dafür, dass alle Zauneidechsen erfolgreich abgefangen wurden (vgl. 

SCHNEEWEIß et al. 2014). Der Erfolg und das Ende der Umsiedlung müssen sich stattdessen an 

den dokumentierten Ergebnissen orientieren, wobei vor allem die Zusammensetzung der abge-
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fangenen Teilpopulation (Geschlechterverhältnis ausgewogen, typische Altersstruktur mit hohem 

Anteil subadulter Tiere) und ein kontinuierlicher Rückgang der Fangzahlen, der nicht auf die Wit-

terung, die Methodik (Fangintensität, Fangzeiten, Anzahl Personen), die Phänologie oder Störun-

gen zurückzuführen ist, ausschlaggebend sind. 

Grundsätzlich ist anzustreben, dass die adulten Zauneidechsen in der Paarungszeit (ab April) 

und noch vor Beginn der Eiablage (Ende Mai) vollständig abgefangen werden, um die Eiablage 

im Bereich der Eingriffsfläche zu vermeiden. Erfahrungsgemäß können aber selbst bei Einhaltung 

der o.a. Vorgaben nie alle adulten Weibchen rechtzeitig in diesem Zeitfenster abgefangen wer-

den, so dass es im Regelfall auch zur Eiablage kommt. Aus diesem Grund ist grundsätzlich im-

mer eine Fortführung der Umsiedlung bis zur Beendigung des Jungtierschlupfes (bis Mitte Okto-

ber) vorzusehen. Bei einer Umsiedlung von Zauneidechsen, die ausschließlich in einem Teil der 

Aktivitätsperiode der Art stattfindet, kann nach Einschätzung des LAU kein vollständiges Abfan-

gen (nahezu) aller Individuen der Zauneidechse gewährleistet werden.  

Die Dokumentation von Zauneidechsenumsiedlungen sollte mittels fortlaufend geführten Stan-

dard-Fangprotokollen erfolgen, in denen alle Tätigkeiten und Fangergebnisse (Datum, Fänger, 

Anzahl gefangener Individuen, Anzahl weiterer gesichteter Individuen etc.) eines Umsiedlungs-

projektes standardisiert und nachvollziehbar dokumentiert werden. Eine solche Dokumentation ist 

entscheidend, um eine objektive Überprüfung und Einschätzung des Maßnahmenerfolgs durch 

die zuständigen Planer und Behörden zu ermöglichen. Eine Mustervorlage für die Dokumentation 

von Zauneidechsenumsiedlungen wird vom LAU zum Download bereitgestellt und zur Verwen-

dung empfohlen. Nach Abschluss einer Umsiedlung sollten die Ergebnisse zusätzlich zum ggf. 

notwendigen Bericht in Form des digitalen Fangprotokolls (Excel-Datei, siehe oben) sowie einer 

zusammenfassenden MultiBaseCS-Datenbank der zuständigen Behörde und dem LAU übermit-

telt werden, damit diese Eingang in die entsprechenden Artdatenbanken finden. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Marcel Seyring 
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Bebauungsplan Nr. 10 „Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM 

GmbH“ der Gemeinde Karsdorf 

Ihr Zeichen:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 04.03.2024 baten Sie das Landesamt für Geologie und 

Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) bezüglich des oben genannten Bebau-

ungsplans um eine Stellungnahme. 

 

Durch die zuständigen Fachdezernate der Bereiche Bergbau und Geologie 

des LAGB erfolgten Prüfungen zu Ihrer Anfrage, um Sie auf mögliche berg-

bauliche / geologische Beeinträchtigungen hinweisen zu können. 

 

Aus den Bereichen Bergbau und Geologie kann Ihnen Folgendes mitgeteilt 

werden: 

 

Bergbau 

 

Bergbauliche Arbeiten oder Planungen, die den Maßgaben des Bundesberg-

gesetzes unterliegen, werden durch das Vorhaben/ die Planung nicht be-

rührt. 

Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen durch umgegangenen Altberg-

bau liegen dem LAGB für den Planungsbereich nicht vor. 

 

Angelika Dauterstedt (Tel.: 0345 13197-264) 

08.04.2024 

32-34290-1133/1/10560/2024 

 

Tim Kirchhoff 

Durchwahl +49 345 13197-438 

stellungnahmen.lagb@sachsen-

anhalt.de 

 

Stadtplanungsbüro  

Meißner & Dumjahn GbR  

Käthe-Kollwitz-Str. 9 

99734 Nordhausen 
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Geologie 

 

Ingenieurgeologie 

 

Vom tieferen geologischen Untergrund ausgehende, durch natürliche Subrosionsprozesse be-

dingte Beeinträchtigungen der Geländeoberfläche (bspw. Erdfälle) sind dem LAGB im zu betrach-

tenden Vorhabenbereich nicht bekannt. 

Je nach Lagerung des Deponiematerials (anthropogener Aufschüttung) können durch Belastun-

gen des Baugrundes ungleichmäßige Setzungen aktiviert werden. Den Auswirkungen ungleich-

mäßiger Setzungen sollte durch geeignete bautechnische Maßnahmen begegnet werden. Bspw. 

könnten die Modultische der Photovoltaikelemente so konstruiert sein, dass Nachjustierungen bei 

ungleichmäßigen Setzungen möglich sind. 

 

Nadine Sänger (Tel.: 0345 13197-354) 

 

Hydrogeologie 

 

Die ehemalige Hausmüll- und Betriebsdeponie (Zementwerk) ist mit einer Abdeckung (lt. Unter-

lage: Wasserhaushaltsschicht aus Löss-Erde-Gemisch, mindestens 1,8 m mächtig nach Auftrag) 

gesichert. Die Deponie ist in der Nachsorgephase. Es wird empfohlen, die Funktionsfähigkeit der 

Wasserhaushaltsschicht vollumfänglich zu erhalten, um Austräge aus der Deponie weiterhin zu 

minimieren/ zu unterbinden. 

 

Dr. Peter Balaske (Tel.: 0345 13197-351) 

 

 

Hinweis  

Diese Stellungnahme wird aufgrund der elektronischen Vorgangsbearbeitung im LAGB aus-

schließlich in digitaler Form versendet. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Kirchhoff 

 

 



 

 

 

Sehr geehrte Frau Dumjahn, 

zu oben genanntem Vorhaben erhalten Sie aus Sicht des Landesamtes für 
Denkmalpflege und Archäologie (LDA) folgende fachliche Stellungnahme zu 
archäologischen Belangen: 

Nach derzeitiger fachlicher Einschätzung des LDA bestehen gegen das geplante 
Vorhaben aus archäologischer Sicht keine Einwände. 

Bitte weisen Sie alle Beteiligten auf die gesetzliche Meldepflicht im Falle 
unerwartet freigelegter archäologischer Kulturdenkmale hin.  

Gemäß § 2 in Verb. mit § 18 (1) DenkmschG LSA entsteht ein Denkmal ipso iure 
und nicht durch einen Verwaltungsakt. Nach § 9(3) des Denkmalschutzgesetzes 
für Sachsen-Anhalt sind Befunde mit den Merkmalen eines Kulturdenkmals bis 
zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverändert zu lassen. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung durch das o.g. Landesamt oder von ihm 
Beauftragte ist zu ermöglichen. Es ist festzuhalten, dass die im § 9 (3) 
DenkmSchG LSA verankerte Wochenfrist bei in Erde oder Wasser gefundenen 
Sachen dazu dient, eine eventuelle Denkmaleigenschaft, ggf. mittels kurzfristiger 
Untersuchungen durch das Fachamt, bis zum Ablauf einer Woche, festzustellen. 
Bei Feststehen der Denkmaleigenschaft finden weitere Schutzvorschriften des 
DenkmSchG Anwendung. Es gilt die Erhaltungspflicht nach § 9 Abs. 1 und 2 und 
die Genehmigungspflicht nach § 14 Abs. 1 DenkmSchG. Soweit erforderlich kann 
diese gemäß § 14 Abs. 9 Auflagen zu einer fachgerechten Dokumentation nach 
den derzeit gültigen Standards des LDA enthalten (vgl. Urteil OVG LSA, 
17.04.2003, 2 L 150/02).  

Stadtplanungsbüro 

Meißner & Dumjahn GbR 

Käthe-Kollwitz-Straße 9 

 

99734 Nordhausen 

Archäologische Stellungnahme:  

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 

„Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM GmbH“ der Gemeinde 

Karsdorf  

hier:     Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 (1) BauGB sowie der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 

(2) BauGB im o.a. Planverfahren  

 

Ihr Schreiben vom: 04.03.2024  Ihr Zeichen:   

05. März 2024 

 

24-042191 
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Für den Fall des Zutage Tretens von archäologischen Funden bei 
Erdeingriffen, die nach § 14 Abs. 9 DenkmSchG LSA zu dokumentieren sind, 
sollten zur Umsetzung denkmalrechtlicher oder denkmalpflegerischer Grundsätze 
und Ziele bezüglich des Erhalts, der Pflege oder Dokumentation von 
Kulturdenkmalen sowie des Erkenntnisgewinnes gem. § 36 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG 
die Erteilung weitergehender Auflagen vorbehalten werden. 

Als Ansprechpartner für Belange der archäologischen Bodendenkmalpflege steht 
Ihnen Herr Kühlborn zur Verfügung, Tel.: 0345/5247-414; Fax: 0345/5247-460; 
Email: mkuehlborn@lda.stk.sachsen-anhalt.de. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

Marc Kühlborn M.A. 
 

Verteiler: - z. d. A. 

 - UDSchB BLK (Per E-Mail) 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 

„Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM GmbH“,  

Gemeinde Karsdorf 

- Beteiligung gemäß § 4 Absatz 1 BauGB - 

 

hier: Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) Halle 

 

 

Sehr geehrter Herr Dumjahn, 

 

mit E-Mail vom 04.03.2024 haben Sie die RPG Halle um Stellungnahme zu o. g. Bebau-
ungsplan gebeten. Hierzu teile ich Ihnen Folgendes mit. 

 

I Rechtsgrundlagen 

 

Entsprechend § 2 Abs. 4 i. V. mit § 21 Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (LEntwG LSA) vom 23. April 2015 (GVBl. LSA 2015, S. 170) nimmt die RPG Halle für 
ihre Mitglieder Burgenlandkreis, Saalekreis, Stadt Halle, sowie dem Landkreis Mansfeld-
Südharz mit Lutherstadt Eisleben, Stadt Arnstein, Gerbstedt, Hettstedt und Mansfeld, Ge-
meinde Seegebiet Mansfelder Land und Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra) die 
Aufgabe der Regionalplanung wahr. 

Gemäß Nr. 4.1. RdErl. Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr vom 13.01.2016-44-
20002-01 gibt die RPG Halle als Träger öffentlicher Belange eine Stellungnahme ab.  

Die Erfordernisse der Raumordnung auf der Ebene der Regionalplanung ergeben sich für die 
Planungsregion Halle aus: 

• dem Regionalen Entwicklungsplan (REP) Halle 2010, in Kraft seit dem 21.12.2010 (vgl. 
Amtsblatt LK SK Nr. 46 von 2010) 

• der Planänderung des REP Halle 2010 in der Fassung vom 22.08.2023, in Kraft seit dem 
15.12.2023 (vgl. Amtsblatt LVwA Nr. 12/2023)  

Geschäftsstelle der Regionalen  
Planungsgemeinschaft Halle 

______________________________  
 

Willy-Brandt-Straße 87 

 
06110 Halle (Saale) 

 

Tel. : +49345 12268224 
Fax: +49345 12268223 

e-mail: marek.irmer@planungsregion-halle.de 

Internet: www.planungsregion-halle.de 

 
Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn 
GbR 
Käthe-Kollwitz-Straße 9 
99734 Nordhausen 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Bearbeitet von: Halle, 

 rpgh- Herr 12.03.2024 
04.03.2024 2024-00109 Irmer 
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• dem Sachlichen Teilplan „Zentrale Orte, Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge 
sowie großflächiger Einzelhandel“ 2020, in Kraft seit dem 28.03.2020 (vgl. Amtsblatt LK MSH 
Nr. 3 von 2020 

• dem Regionalen Teilgebietsentwicklungsprogramm für den Planungsraum Amsdorf (1997) 
einschließlich der ersten Änderung (2006), in Kraft seit dem 06.02.1997 (vgl. MBl. LSA Nr. 5 
von 1997) 

• dem Regionalen Teilgebietsentwicklungsprogramm für den Planungsraum Geiseltal (2000), 
in Kraft seit dem 7.7.2020 (vgl. MBl. LSA Nr. 21 von 2000) 

• dem Regionalen Teilgebietsentwicklungsprogramm für den Planungsraum Merseburg (Ost) 
(1998), in Kraft seit dem 13.05.1998 (vgl. MBl. LSA Nr. 25 von 1998) 

• dem Regionalen Teilgebietsentwicklungsprogramm für den Planungsraum Profen (1996), in 
Kraft seit dem 05.06.1998 (vgl. MBl. LSA Nr. 31 von 1996). 

 

Gemäß § 4 Abs. 2 ROG (Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert 
worden ist) geändert worden ist) sind bei sonstigen Entscheidungen öffentlicher Stellen über 
die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen von Personen des Privat-
rechts die Erfordernisse der Raumordnung nach den für diese Entscheidungen geltenden 
Vorschriften zu berücksichtigen. 

 

Gemäß § 1 Absatz 4 BauGB (Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist) sind Bauleitpläne den Zielen der 
Raumordnung anzupassen. Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind 
nach § 1 Absatz 7 BauGB zu berücksichtigen. 

 

Die Prüfung der Raumbedeutsamkeit sowie die Abgabe der landesplanerischen Stellung-
nahme erfolgt durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt als 
oberste Landesentwicklungsbehörde.  

 

II Ausführungen zum Bebauungsplan 

 

In der Gemeinde Karsdorf ist in der Gemarkung Karsdorf, ca. 600 m nordöstlich der Ort-
schaft Karsdorf die Aufstellung des o. g. Bebauungsplans vorgesehen.   

Es soll ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanlage festgelegt 
werden. Das Plangebiet ist ca. 8 ha groß und wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt 
(Anbau von Energiepflanzen). 

 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Karsdorf ist für den Großteil des 
Plangebietes eine Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Planungshoheit ist zwi-
schenzeitlich auf die Verbandsgemeinde Unstruttal übergegangen.  

 

Gemäß Grundsatz zu Punkt 6.10 REP Halle 2010 sollen Standorte für die Nutzung erneuer-
barer Energien so gewählt werden, dass regionale Gegebenheiten und Potenziale berück-
sichtigt werden und Konflikte mit den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie 
mit anderen Raumnutzungen vermieden werden. Bei der Abwägung ist dem Landschaftsbild 
und der Erholungsfunktion der Landschaft ein besonderer Stellenwert beizumessen. Die Er-
richtung großflächiger Photovoltaikanlagen im Außenbereich soll vorwiegend an vorhandene 
Konversionsflächen aus wirtschaftlicher und militärischer Nutzung, Deponien und anderen, 
durch Umweltbeeinträchtigungen belastete Freiflächen gebunden werden. 
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Dies ist hier der Fall. Das sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaikan-
lage ist auf einer Konversionsfläche aus wirtschaftlicher Nutzung: Deponie „Kalksteintagebau 
1 Karsdorf“ geplant.  

 

Ergänzend wird folgender redaktioneller Hinweis gegeben: Das Energiekonzept für Thürin-
gen hat für die Gemeinde Karsdorf keine Relevanz (vgl. Begründung zum Bebauungsplan, 
Seite 7, zweiter Absatz).  

Im o. g. Bebauungsplan sind die Erfordernisse der Raumordnung der Ebene der Regi-
onalplanung auf der Grundlage der o. g. Regionalpläne hinreichend beachtet bzw. be-
rücksichtigt. 

Aus regionalplanerischer Sicht werden gegen den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 10 „Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM GmbH“ der Gemeinde 
Karsdorf keine Bedenken geäußert. 

 

III Sonstige Hinweise 

 

Die o. g. Regionalpläne sind unter folgendem Link auf der Homepage der RPG Halle im In-
ternet eingestellt: http://www.planungsregion-halle.de. In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die Möglichkeit der Nutzung des Regionalen Informationssystems, ebenfalls unter vorge-
nannter Internetadresse abrufbar, hingewiesen. 

 

Kopie:  

 

Ministerium für Infrastruktur und Digitales - oberste Landesentwicklungsbehörde, Burgen-
landkreis - untere Landesentwicklungsbehörde (per E-Mail); RPGH z.d.A. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

 

Dr. Cornelia Deimer 
Geschäftsstellenleiterin 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd   
Postfach 1655 ● 06655 Weißenfels 

 

 
 

 
Amt für Landwirtschaft, 

Flurneuordnung und Forsten  
Süd 

 
 
 

 

 
  

 

 Stadtplanungsbüro 
Meißner & Dumjahn GbR 
K.-Kollwitz-Straße 9                                                          Vorab per E-Mail! 
99734 Nordhausen                                                           info@meiplan.de 
 

                                                                                                                                     

 
 
Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 „Pho-
tovoltaikanlage auf der Deponie der USUM GmbH“ der Gemeinde 
Karsdorf 
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
ge-  
        mäß § 4 (1) BauGB sowie der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 
(2)  
        BauGB im o. a. Planverfahren 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seitens des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) 
Süd wird zum Vorhaben der Gemeinde Karsdorf „Vorhabenbezogener Be-     
bauungsplan Nr. 10 – Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM 
GmbH“ wie folgt Stellung genommen: 
 

1. Landwirtschaftliche Belange  
 
Der vorliegende Bebauungsplan mit einer Plangebietsgröße von ca. 8 ha 
(Flurstücke 4/2, 175 und 42/1 alle teilweise, Flur 7, Gemarkung Karsdorf) 
betrifft ein zur landwirtschaftlichen Nachnutzung rekultiviertes Deponiege-
lände.  
 
Die Fläche ist derzeit landwirtschaftliche Betriebsfläche und wird als Acker-
feldblock bewirtschaftet.  
 
Durch den vorliegenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 10 ist 
damit die direkte Inanspruchnahme von bestehender landwirtschaftlicher 
Nutzfläche vorgesehen.  
 
Die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlich genutzter       
Fläche sollte weitgehend vermieden werden (vgl. LEP LSA 2012, G84 und 
G85).                                                                                                                      
 
 
 

 

Weißenfels, 03.04.2024 
 
Ihr Zeichen/ Ihre Nachricht  

vom: ohne/ E-Mail vom 04.03.2024 

(PE 04.03.2024) 

 

Mein Zeichen:  

11.3-21048-100/2024 

 

Bearbeitet von:  Frau Apelt 

 

Tel.: (03443) 280-432 

 

E-Mail: Madeleine.Apelt 

@alff.mule.sachsen-anhalt.de 

 
Bitte Funktionspostfach nutzen: 
toeb-alff-sued 
@alff.mule.sachsen-anhalt.de 
 
Müllnerstr. 59 
06667 Weißenfels 
 
Tel:               (03443) 280-0 
Fax:              (03443) 280-80 
 
E-Mail: 
Poststelle-ALFF-Sued@alff.mule. 

sachsen-anhalt.de 
 
Internetseite des ALFF Süd unter: 
https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-sued 
 
Hinweise zum Datenschutz unter: 
http://lsaurl.de/alffsueddsgvo 

 
Besuche bitte vereinbaren! 
___________________________ 
Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt 
Deutsche Bundesbank 
Filiale Magdeburg 
 
BLZ    810 000 00   
Konto 810 015 00 
BIC     MARKDEF1810 
IBAN   DE21810000000081001500 
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Das niedrige Ertragsniveau sowie der ausschließlich mögliche Anbau von nachwachsenden Roh-
stoffen zur Erzeugung von Energie sind bei der Bewertung der landwirtschaftlichen Eignung der 
Fläche zu berücksichtigen.  
 
Die ackerbauliche Nutzung wird auch durch eine bestehende Erosionsgefährdung (Einstufung         
K Wasser 1) stark eingeschränkt.                                                                                                                              
 
Die geplante Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage (PVA) am vorgesehenen vorbe-       
lasteten Standort ist unter Beachtung der aktuellen Entwicklungsziele bzw. der derzeit gültigen 
Reglementierungen zur Bebauung mit PVA nicht grundsätzlich abzulehnen.    
 
Für das o. g. Vorhaben ist die zeitlich befristete Nutzung der Bebauung zu berücksichtigen.  
Es ist für den Bebauungsplan eine Befristung des Zeitraumes der baulichen Nutzung als Standort 
„Photovoltaikanlage“ mit entsprechender Betriebsdauer, dem Rückbau und der Folgenutzung als 
„Fläche für die Landwirtschaft“ festzusetzen.                                            
 
Die Fläche sollte nach Ende des Betriebes durch einen vollständigen und schadlosen Rückbau 
der PV-Anlage ohne Einschränkungen der Rekultivierung zur landwirtschaftlichen Nachnutzung 
übergeben werden. 
 
Durch die Umsetzung der vorgesehenen grünordnerischen Maßnahmen im Plangebiet:               
 

- V1 (Anlage einer extensiv gepflegten Grünfläche von regionalem Saatgut für Fettwiese - 
auf Acker) 

- M1 (Anlage und Pflege von strukturierten Grünflächen entlang der Grenze der PV-Anlage) 
und  

- M2 (Pflege und Entwicklung von Grünlandflächen unter Berücksichtigung von Anforde-
rungen des Artenschutzes)  

 
gilt der Eingriff in das Schutzgut Boden als ausgeglichen.  
 
Mit der Gegenüberstellung von Bestand und Planung ergibt sich ein Überschuss von 188 277         
Biotopwertpunkten.  
 
Entsprechend der Planung wird keine weitere naturschutzrechtliche Kompensation notwendig. 
 
Die überschüssigen Biotopwertpunkte sind nach Möglichkeit auf einem Ökokonto1 zu speichern 
und für notwendig werdende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - infolge zukünftiger raumbean-
spruchender Bauvorhaben zur Reduzierung des Verbrauchs landwirtschaftlicher Nutzflächen - zu 
verwerten bzw. zur Verfügung zu stellen.                                                                   

 
2. Belange der Flurbereinigung 

 
Verfahren der Bodenordnung sind nicht anhängig. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Doenecke 

                                                 
1
 Verordnung über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen 

(Ökokonto-Verordnung) vom 21. Januar 2005 (GVBl. LSA S. 24), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. Januar 2015 (GVBl. 
LSA S. 21, 22) 
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Amtsleiter 
 
 



 

Deutsche Bahn AG | Sitz: Berlin | Registergericht: Berlin-Charlottenburg 
HRB 50 000 | USt-IdNr.: DE 811569869 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Werner Gatzer 
Vorstand: Dr. Richard Lutz (Vorsitz), Dr. Levin Holle, Berthold Huber, Dr. Daniela Gerd tom Markotten, 
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Evelyn Palla, Dr. Michael Peterson, Martin Seiler 
 

 
 

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz 

Seite 1 / 2  

 

 

   DB AG - DB Immobilien 
Baurecht II 

CR.R O42 
Tröndlinring 3 
04105 Leipzig 

www.deutschebahn.com/Eigentumsmanagement 
 

Frau Isabel Siebert 
Isabel.Siebert@deutschebahn.com  

Telefon: +49 341 968 8651 
 

Allgemeine Mail-Adresse: 
DB.DBImm.Baurecht-Suedost@deutschebahn.com 

 
Aktenzeichen:  TÖB-ST-24-176855 

 
 

DB AG - DB Immobilien • Tröndlinring 3 • 04105 Leipzig  
  

Stadtplanungsbüro Meißner & 
Dumjahn GbR 
 
Käthe-Kollwitz-Straße 9 
 
99734 Nordhausen 
 
 
 
 
 
 
 
Hansestadt Stralsund 
Amt für Planung und Bau 
Abt. Planung und Denkmalpflege 
PF 2145 
18408 Stralsund 

 

  

  08.04.2024 
 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 
„Photovoltaikanlage auf der Deponie der USUM GmbH“ der Gemeinde Karsdorf  

hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (1) BauGB sowie der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB im o.a. 
sowie der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB im o.a. Planverfahren  

Ihr Zeichen: ohne 

Ihr Schreiben vom: 04.03.2024 (per Mail) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die DB AG, DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB 
Station&Service AG) und DB Energie GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, über-
sendet Ihnen hiermit folgende Stellungnahme zum Verfahren.  
 
Geltungsbereich  
 
Der Bereich der Photovoltaikanlage liegt abseits der Bahnstrecke Eltersdorf – Leipzig 
Hbf (5919). Die Bahnstrecke verläuft in Höhe der Deponie im Tunnel.  
In unmittelbarer Nähe zum Geltungsbereich befinden sich planfestgestellte A+E-
Maßnahmen des Projektes der VDE 8.2 NBS Erfurt - Halle/Leipzig Strecke 5919 der 
DB InfraGO AG (siehe anbei gefügte Unterlagen). 
 
Grundsätzliches 

Durch das Vorhaben dürfen die A+E Maßnahmen nicht gefährdet oder gestört werden. 

Verfahren 
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Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit zuzusenden und uns 
an dem weiteren Verfahren zu beteiligen.  

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

DB AG – DB Immobilien 

      ⋅             ⋅ 
                                                                           
i.V.       i.A.   

  
+++Bitte beachten Sie: Ab 1. Januar 2024 wurden die DB Netz AG und die DB Station&Service AG in eine neue Gesellschaft 
zusammengeführt: die DB InfraGO AG. Die alten Firmenbezeichnungen (DB Netz AG / DB Station & Service AG) sind zum 
Jahreswechsel erloschen. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.dbinfrago.com/+++ 

  . 
+++ Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Kon-
zerns enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, 
Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden 
müssen. +++ 

http://www.dbinfrago.com/










eMail

Betreff: Re: Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 10 „Photovoltaikanlage auf der 
Deponie der USUM GmbH“ der Gemeinde Karsdorf

07.03.2024 10:04:50

An: info@meiplan.de
Von: info@uhv-untere-unstrut.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Sehr geehrte Damen und Herren,

bzgl. Ihrer o.g. Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass die Belange unseres

Verbandes von dem geplanten Vorhaben nicht berührt werden, da sich im

betreffenden Bereich keine Gewässer 2. Ordnung befinden.

Für Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

André Mirau

Geschäftsführer

------------------

UHV Untere Unstrut

Breite Straße 6

06638 Karsdorf

Tel. 034461-55818

Fax 034461-257340

www.uhv-untere-unstrut.de

www.gewässerunterhaltung-sachsen-anhalt.de

Am 04.03.2024 um 10:51 schrieb info@meiplan.de:

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 „Photovoltaikanlage auf der 
Deponie der USUM GmbH“ der Gemeinde Karsdorf
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 (1) BauGB sowie der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB im o.a. 
Planverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Gemeinderat der Gemeinde Karsdorf hat in seiner Sitzung am 10.10.2023 die Aufstellung 
des o.a. vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschlossen. 
Die Vorbereitung und Durchführung der dazu erforderlichen Verfahrensschritte des 
Planverfahrens wurden gemäß § 4b BauGB dem Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR in 
Nordhausen übertragen.
Gemäß § 4 (1) BauGB werden Sie hiermit frühzeitig zu den Unterlagen des Vorentwurfes der o.a.
Planung beteiligt.
Durch die vorgesehene Beteiligung gemäß § 4 (1) / § 2 (2) BauGB wird Ihnen im Rahmen Ihrer 
Zuständigkeit die Gelegenheit zur Stellungnahme zum o.a. konkreten Planverfahren gegeben. Es 
wird darum gebeten, die Gemeinde Karsdorf insbesondere im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB zu unterrichten. Zweck 
der Stellungnahme ist es, der Gemeinde Karsdorf alle notwendigen Informationen für ein 
sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen.

Die Unterlagen des Vorentwurfes o.a. Bebauungsplanes werden im Rahmen der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange im Zeitraum vom 04.03.2024 bis 10.04.2024 öffentlich im Internet unter der Adresse 
https://www.verbgem-unstruttal.de/de/bekanntmachungen.html




